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9. Einheit  

 

UWG (TEIL 2) 

 

Fall: 

 

Im selben Ort befinden sich die einander gegenüberliegenden Wirtshäuser „Ochsenkeller“ und 

„Rosenkavalier“. Seit jeher stehen sie in einem Wettstreit darüber, welches das bessere 

Wirtshaus ist. Der Betreiber des „Rosenkavaliers“ bietet als Spezialität des Hauses 

selbstgemachten Rosenblütensirup an. Sein Mitarbeiter Martin hat den Hinweis in die 

Speisekarte eingefügt, dass die dafür verarbeiteten Rosenblütenblätter mit dem AMA-

Gütesiegel ausgezeichnet sind. Tatsächlich handelt es sich bei den Blüten nicht um solche mit 

AMA-Gütesiegel. Der Betreiber des „Ochsenkellers“ möchte sich dagegen zur Wehr setzen. 

 

Seit einigen Wochen hat der Betreiber des „Rosenkavaliers“ in seine Speisekarte neue Gerichte 

mit Rosenaromen aufgenommen, die bei der Kundschaft sehr gut ankommen. Dieser Erfolg 

ärgert den Betreiber des „Ochsenkellers“, weswegen er unter seinen Kunden die Unwahrheit 

verbreitet, im „Rosenkavalier“ würden ungenießbare Rosen verkocht, was bei einigen Kunden 

zu einer Lebensmittelvergiftung geführt hätte. Er will dadurch erreichen, dass sich die 

Kundschaft vom „Rosenkavalier“ abwendet und stattdessen fortan sein Wirtshaus besucht. 

Daraufhin wird der „Rosenkavalier“ von Kunden für eine gewisse Zeit gemieden, wodurch 

ihm ein Schaden in Höhe von EUR 1.000,– entsteht. 

 

Darüber hinaus veranstaltet der Betreiber des „Ochsenkellers“ jährlich ein beliebtes und 

umsatzstarkes Fest zum Schulschluss. Weil der Betreiber des „Rosenkavaliers“ ebenfalls von 

der Zeit rund um das Schuljahresende profitieren will, plant er, künftig am selben Tag ein 

Zeugnisfest zu veranstalten. Für jeden „Einser“ im Zeugnis erhalten Kinder eine Gratiskugel 

Eis. Das Zeugnisfest bewirbt der Betreiber des „Rosenkavaliers“ mit Plakaten und im Internet. 

Der Betreiber des „Ochsenkellers“ ist sich sicher, dass das Zeugnisfest bloß veranstaltet wird, 

um Kunden von ihm abzuwerben und möchte sich dagegen wehren. 

 

Prüfen Sie die Ansprüche der beiden Gastwirte! 


